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 Veröffentlicht am 25.06.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §56;

AVG §59 Abs1;

WRG 1959 §138 Abs1 lita;

Rechtssatz

Die im Spruch eines Bescheides über eine Anordnung nach § 138 Abs 1 lit a WRG verwendete Formulierung "die auf

diesem Grundstück gelagerten ... " stellt eine Anordnung hinreichend konkretisierten Inhaltes dar, wenn der Spruch

dieses Bescheides die Katastralgemeinde und die Parzellennummer bezeichnet und im Spruch auch kein anderes

Grundstück genannt wird.

Schlagworte

Bescheidcharakter Bescheidbegriff Inhaltliche Erfordernisse Inhalt des Spruches Diverses
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